
Zu TOP 4
Ausschuss für
Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
Vom 21.10.2013

Berichtsantrag der CDU-Fraktion und der Fraktion der Anderen Liste/Die Grünen: 
Schutz von frei lebenden Tieren in der Brut- und Setzzeit (CAL/0258/13)

Wir bitten, den folgenden Berichtsantrag gem. § 12 Abs. 7 der Geschäftsordnung an den Magistrat 
zu verweisen. Zur besseren Aufklärung des Sachverhaltes sollen Vertreter des NABU, der 
Landwirte, der Jägerschaft sowie der Hundehalter anwesend sein und gehört werden.

Sachverhalt/Begründung: 

Die Anzahl von Hunden in Rödermark ist in den vergangen Jahren angestiegen. Somit erhöht sich 
das Konfliktpotential zwischen Hundehaltung auf der einen Seite und Naturschutz, Belangen der 
Landwirtschaft und des Jagdwesens auf der anderen Seite. Auch das Sicherheitsbedürfnis von 
Bürgerinnen und Bürgern die mit und ohne Hund Natur erleben möchten scheint hin und wieder 
beeinträchtigt. 

Es wird übers Jahr häufig in den Medien darüber berichtet. Auch Erzählungen im Bekannten- und 
Freundeskreis geben immer wieder Hinweise auf diese Problematik. 

Durch diesen Berichtsantrag soll mehr Klarheit in diesen komplexen Sachverhalt gebracht werden 
und eine sachliche Grundlage für eventuelle Beschlüsse der Stadtverordneten geschaffen werden.

Beschlussvorschlag:

Wir bitten den Magistrat zu berichten und hierbei besonders auf die folgenden Fragen einzugehen:

1. Wie viele Hunde sind in Rödermark steuerpflichtig angemeldet? (Wenn möglich, bitte nach 
Kategorien aufschlüsseln)

2. Wie war die Entwicklung in den letzten zehn Jahren?

3. Hatte die letzte Veränderung der Hundesteuersatzung spürbare Auswirkungen auf die Anzahl 
der Hunde?

4. Werden die beschlossenen Ausnahmetatbestände der Hundesteuersatzung von Hundehaltern in 
Anspruch genommen?

5. Welche Maßnahmen finden derzeit zum Schutz von frei lebenden Tieren während der Brut- und
Setzzeit Anwendung?

6. Was sind die gesetzlichen Grundlagen hierfür?

7. Gibt es Auswirkungen im Zusammenhang mit nicht angeleinten Hunden auf den Naturschutz 
insbesondere auf die Vogelwelt und auf Niederwild und wie stellen sich diese dar?

8. Gibt es Beeinträchtigungen bei der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen durch 
freilaufende Hunde und welche sind dies?

9. Gibt es Auswirkungen im Zusammenhang mit nicht angeleinten Hunden auf das Jagdwesen 
und wie stellen sich diese dar?
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10. Gibt es eine Häufung von Vorfällen im Zusammenhang mit nicht angeleinten Hunden und hat 

dies Auswirkungen auf das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung?

11. Durch welche Maßnahmen würde sich der Schutz von frei lebenden Tieren während der Brut- 
und Setzzeit weiter verbessern lassen? 

Stellungnahme der Steuerverwaltung

zu 1: Es sind 1.253 Hunde steuerpflichtig angemeldet. Diese unterteilen sich in
1. Hund = 1.093, 2. Hund = 100, 3. Hund u. Weitere = 11, gefährliche 
Hunde = 20 und ermäßigte Hundesteuer = 29. Außerdem sind 68 Hunde von 
der Steuer befreit, da die Hundehalter behindert sind bzw. die Hunde aus dem Tierheim 
erworben wurden.

zu 2: Die Entwicklung der letzten zehn Jahre entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle.

zu 3: Seit der Änderung der Hundesteuersatzung wurden 13 Hunde nach außerhalb von Rödermark 
abgegeben.
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der allgemeinen Fluktuation, in diesem 
Jahr mehr Hundebesitzer (20) weggezogen als zugezogen (6) sind bzw. mehr Hunde 
verstorben sind.

zu 4: Bisher wurde für 3 Hunde eine Steuerermäßigung gewährt, da sie zur Bewachung von 
bewohnten Gebäuden eingesetzt sind,  die mehr als 100 m von dem nächsten bewohnten 
Gebäude entfernt liegen.
Die beschlossenen Ausnahmetatbestände der geänderten Hundesteuersatzung wurden bisher 
bei 26 Hunden angewandt. Einem Hundehalter wurde eine Ermäßigung von 50 % gewährt, da
dieser laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhält. Für 25 Hunde wurde die Steuer um 25 % 
ermäßigt, da die erforderliche Begleithundeprüfung abgelegt wurde.

Tabelle der Hunde von 2004-2013

Jahr steuerpflichtige Hunde gesamt 1. Hund 2. Hund 3. u. Weitere gefährl. Hunde ermäßigte Hundesteuer steuerfreie Hunde Gesamt
2013 1253 1093 100 11 20 29 68 1321
2012 1286 1144 105 13 21 3 97 1383
2011 1287 1152 105 7 20 3 92 1379
2010 1285 1149 105 8 21 2 66 1351
2009 1287 1167 101 4 13 2 56 1343
2008 1285 1167 102 6 10 0 52 1337
2007 1273 1157 99 7 10 0 54 1327
2006 1289 1171 96 7 15 0 53 1342
2005 1341 1208 101 13 19 0 51 1392
2004 1325 1207 94 4 18 2 63 1388

Stellungnahme des Fachbereichs II/3 Öffentliche Ordnung

zu 5. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark hat am 28. Mai 2004 eine Satzung 
über den Leinenzwang für Hunde während der Brut und Setzzeit beschlossen.
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 Die Satzung ist Bestandteil der Gefahrenabwehrverordnung  der Stadt Rödermark und 
dient u.a. dem Schutz von Wildtieren, bodenbrütenden Vögeln und der Futtergewinnung in 
der Landwirtschaft. Nach dieser Satzung gilt vom 01. März bis zum 15. Juni jeden Jahres, in 
den festgelegten und durch entsprechende Schilder gekennzeichneten Bereichen des 
Stadtgebietes, eine Anleinpflicht für Hunde. In dieser Zeit werden von den Mitarbeitern des 
Fachbereiches Öffentliche Sicherheit und Ordnung verstärkte Kontrollen in den Gebieten 
durchgeführt, um das Verhalten von Hundebesitzern in der Feld und  Flurgemarkung zu regeln
und sie auch durch entsprechende Informationen (Merkblätter) für den Tier- und Naturschutz 
zu sensibilisieren.

zu 6. Folgende Gesetze bilden die Grundlagen:
Die §§ 5, 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 27 Abs. 2 des 
hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG),die 
Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Rödermark und die Satzung über den Leinenzwang für 
Hunde während der Brut- und Setzzeit.

zu 8. Gegenüber des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit und Ordnung äußerte sich der 
Ortslandwirt über folgende Beeinträchtigungen auf den Acker- und Wiesenflächenflächen 
durch freilaufende Hunde:
Oft, nachdem frisch eingesät wurde toben immer noch Hunde über die Ackerflächen, man 
findet tiefe Buddellöcher, niedergetrampelte Anpflanzungen und Verunreinigungen durch 
Hundekot.  Das letztere wird von Hundebesitzern generell unterschätzt. Wenn der Vierbeiner 
sein „Geschäft“ im erntereifen Gras oder in aufgehäufte Futterreihen erledigt, wird es mit den 
Erntemaschinen aufgenommen.
Einmal mit dem Heu oder Getreide vermischt, verursacht dies den Befall von Schimmelpilzen
und kann im schlimmsten Fall sogar mit den Eiern des Hundebandwurms oder andere 
gefährlichen Parasiten kontaminiert werden. Dies ist gesundheitsschädlich für alle Nutztiere 
besonders Rinder der hier betroffenen Milchwirtschaft.

zu 10.Eine Häufung von Vorfällen mit nicht angeleinten Hunden ist nicht erkennbar. Durchweg 
wurde aber festgestellt, dass im Zeitraum der Anleinpflicht die Fallzahlen der gemeldeten 
Hundevorfälle wesentlich niedriger sind als im übrigen Zeitraum. 

Aus ordnungsbehördlicher Sicht könnte der Zeitraum der Anleinpflicht verlängert oder der 
Bereich erweitert werden.  Bei der aktuellen Überarbeitung der Satzung wurde die 
Höchstlänge der Leine auf 4 Meter beschränkt.

Stellungnahme der Fachabteilung Umwelt zu den Punkten 7, 8, 9 und 11

Die Fragen 7 – 9 zu Auswirkungen auf Naturschutz, Landwirtschaft und Jagdwesen werden in den 
Sitzungen der Jagdgenossenschaften, besonders Ober-Roden, zur Sprache gebracht. 

Es wird daher vorgeschlagen, auf die leidvollen Erfahrungen der direkt Betroffenen 
zurückzugreifen. Die drei Interessengruppen sollten an einem Strang ziehen. 
Anzuhören wären die Ortslandwirte Gaubatz und Sterkel, Jagdpächter Winter und ggf. Gotta 
(Vertrag noch bis 31.03.14) sowie der Hr. Dr. Werner vom NABU.

Seitens des Naturschutzes und der Jägerschaft wird die Beeinträchtigung der Population von 
Bodenbrütern, insbesondere Kiebitz, Feldlerche, Rebhuhn und Fasan sowie Feldhasen beklagt. 
Außerdem wird von gerissenen Rehkitzen berichtet, zudem von aufgeschrecktem Wild, das im 
Straßenverkehr als sog. Fallwild endet.

zu 8 teilt der FB 6 die Stellungnahme des FB 3 in vollem Umfang.  
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zu 11 Die betroffenen Landwirte und Jäger fordern massive Kontrollen und ggf. drastische Strafen

durch die städt. Ordnungsbehörde (Diese verweist i. d. R. auf die dünne Personaldecke). 
Der Ruf nach einem Feldschütz wurde laut. 

Es wurde seitens der Landwirtschaft auf die Möglichkeit verwiesen, Hundekot einer DNA-
Analyse zu unterziehen und die immensen Laborkosten dem Verursacher samt Bußgeld in 
Rechnung zu stellen.

Im Nachgang zur Jagdgenossenschaftsversammlung Ober-Roden fanden gemeinsame Gespräche 
und Ortstermine mit der Ordnungsbehörde statt. 

Als Lösungsversuch wurde die Ausweisung von sog. Hundewiesen vorgeschlagen. Auf diesen 
Flächen sollen Hunde ihr Geschäft machen, die Hundehalter sollen die Hinterlassenschaften in 
Plastiktüten einsammeln und ordnungsgemäß entsorgen. Auf Anfrage der Ordnungsbehörde rät der 
HSGB aus Haftungsgründen von Hundewiesen ab.


